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 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.02.2026

Nach der Art der Anordnung der Bauten zu den nicht zur Verkehrs,äche hin gelegenen Grenzen der Bauplätze können

folgende Bauweisen festgelegt werden:

a) geschlossene Bauweise, wenn die Bauten entlang der Verkehrs,äche zu Gruppen zusammengefasst zu errichten

sind und mit Ausnahme der Enden der Gruppe an den beiden seitlichen Grenzen aneinander zu bauen sind;

b) o1ene Bauweise, wenn die Bauten entlang der Verkehrs,äche einzeln freistehend (o1en-freistehend) zu errichten

oder an einer seitlichen Grenze zu zweit aneinander (o1en-gekuppelt) zu bauen sind oder, wenn nur eine o1ene

Bauweise festgelegt ist, offen-freistehend oder offen-gekuppelt gebaut werden können;

c) besondere Bauweisen, soweit diese im Interesse einer zweckmäßigen Bebauung gelegen sind. In diesem Fall sind

auch die für die innere Lage und Gliederung der Bauten und Nebenanlagen wesentlichen Festlegungen zu treffen.
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